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Bei der Abwehr der mit  Straftaten verbundenen unmittelbaren 

(akuten) Gefahren können auf der Grundlage des VP-Gesetzes 

in gewissem Umfang insbesondere Feststel lungen über die Art  

und Weise der Begehung der Straftat,  ihre Ursachen und Be

dingungen, den entstandenen Schaden und die Persönl ichkeit  

des Verursachers getroffen werden. Das VP-Gesetz gibt somit 

die Mögl ichkeit ,  im Rahmen seiner Befugnisse zur Gefahrenab

wehr gleichzeit ig einen Beitrag zur Aufdeckung und Aufklärung 

von Straftaten zu leisten.

Mit  den im § 7 Abs. 1 Buchst,  a) und b) erfolgten Festschrei

bungen, nach denen Straftaten Gefahren für die öffent l iche 

Ordnung und Sicherheit  im Sinne des Gegenstandes des VP-Ge

setzes sein können, wird jedoch grundsätzl ich nur gestattet,  

die Befugnisse des VP-Gesetzes zur Abwehr der “Gefahr Straftat“  

wahrzunehmen. Insoweit  können die Befugnisse des VP-Gesetzes 

nur in dem Umfang zur Aufklärung von Straftaten genutzt wer

den, wie das zur Gefahrenabwehr erforderl ich ist .

Bestrebungen, die Befugnisregelungen des VP-Gesetzes zu einem 

"Hi l fs instrumentar ium" anstäl le der StPO, insbesondere bei der 

Prüfung des Vorl iegens des Verdachts von Straftaten und der ge

setzl ichen Voraussetzungen der Strafverfolgung machen zu wol len, 

negieren, daß das VP-Gesetz und die Strafprozeßordnung unter

schiedl iche Gegenstände haben. Die Anwendung der Befugnisse des 

VP-Gesetzes zur al lsei t igen Aufklärung von Straftaten ist  ge

setzl ich nicht zulässig. Das gestatten weder die einzelnen 

Befugnisse des VP-Gesetzes - insbesondere durch die Beschränkung 

ihrer Wahrnehmung auf die Gefahrenabwehr -  noch die Festschrei

bungen der Strafprozeßordnung, daß sie “das Verfahren . . .  zur 

al lsei t igen Aufklärung der Straftaten" (§ 1 Abs. 2 StPO) regelt  

und daß "die Strafprozeßordnung . . .  die gesetzl iche Grundlage 

für das Verfahren in Strafsachen" (§ 1 Abs. 3 StPO) bi ldet.

Über die Gefahrenabwehr hinausgehende, weitere zur Aufklärung 

der Straftat und Feststel lung der individuel len strafrecht

l ichen Verantwort l ichkeit  erforderl iche Ermit t lungen sind 

grundsätzl ich nur auf der Grundlage der Strafprozeßordnung 

durchzu führen,


